
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/1/13 7Ob648/82,
7Ob609/92, 5Ob553/93

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.01.1983

Norm

ABGB §1409 Ea

Rechtssatz

Auf die Werthaftungssumme des Erwerbers ist anrechenbar, was der Veräußerer aus dem Kaufschilling des Erwerbers

- mit oder ohne Einverständnis mit diesem - an zugehörigen Schulden bezahlt hat.

Entscheidungstexte

7 Ob 648/82

Entscheidungstext OGH 13.01.1983 7 Ob 648/82

Veröff: GesRZ 1983,99 = SZ 56/6 = JBl 1984,436 (zustimmend Koziol)

7 Ob 609/92

Entscheidungstext OGH 29.10.1992 7 Ob 609/92

5 Ob 553/93

Entscheidungstext OGH 20.12.1994 5 Ob 553/93

Vgl auch; Beisatz: Die haftungsbefreiende Tatsache, das Entgelt für die Vermögensübergabe sei zur Gänze an

Gläubiger des Veräußerers geflossen, ist vom Übernehmer des Vermögens zu behaupten und zu beweisen. (T1)
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